


I. Bestätigung der Meldebehörde (Meldestelle): 
 

Es haben vorgelegen:  
 Personalausweis    Reisepass  amtlicher Passersatz: ______________________ (bitte ausfüllen) 
 Geburtsurkunde    Aufenhaltstitel (§ 81 AufenthG)  Aufenthaltsgestattung (§ 55 AsylG)  
 Duldung (§ 60a AufenthG) 

 

*Die Identitätsfeststellung kann im Regelfall nur durch Vorlage eines Personalausweises oder Reisepass erfolgen. Sofern die 
Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, wird um Rücksprache mit der Fahrerlaubnisbehörde gebeten! 
 

Staatsangehörigkeit:  Deutsch    andere Staatsangehörigkeit: ____________________ (bitte angeben) 

 
Die umseitig gemachten Angaben zur Person wurden auf Ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin  
geprüft, bzw.  geändert oder ergänzt. Der/die Antragsteller(in) ist unter der genannten Anschrift mit 
Hauptwohnsitz gemeldet 
 

seit: _______________________________ zugezogen von: _________________________________ 
 

Führungszeugnis (Belegart O) erforderlich:  nein  ja, Grund: __________________________ 
 

Beantragt am: __________________ 
 
 
 
 
 

 
________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Siegel der Meldebehörde (Meldestelle) 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Für die Antragstellung erforderlich: 
 

 biometrisches Passbild (35x45 mm) 
 

 persönliche Vorsprache zur Unterschriftsleistung auf dem Kontrollblatt  
 

 gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung der Wohnsitzgemeinde (ggf. Passersatzpapier) 
 

 Sehtestbescheinigung gemäß dem Muster der Anlage 6 zur FeV einer anerkannten Sehteststelle 
 

 augenärztliches Zeugnis/Gutachten über das Sehvermögen nach Anlage 6 Nr. 2 zur FeV 
 

 Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach Anlage 5 Satz 1 zur FeV 
 

 Betriebs- oder arbeitsmedizinisches Gutachten nach Anlage 5 Satz 2 zur FeV 
 

 Nachweis über eine Schulung in Erster Hilfe 
 

 ausländischer Führerschein im Original 
 

 Übersetzung des ausländischen Führerscheins mit Klassifizierung (amtlich anerkannte Übersetzung) 
 

 Einen Nachweis über den ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (z.B. Aufenthaltserlaubnis) 
 

 Zusatzantrag/Teilnahmeerklärung Begleitetes Fahren „BF17“ 
 

 Nachweise über Berufskraftfahrerqualifikation/Weiterbildung  
 

 Nachweis der Dienststelle mit Kopie des Dienstführerscheins 

 

 Nachweis über die Fahrerschulung nach Anlage 7a zur FeV für die Klasse B96  
 

 Bestätigung der Polizei über die Aufnahme einer Diebstahlsanzeige 
 

 Kopie des Führerscheins 

 
 
 

Bearbeitungsvermerke der Fahrerlaubnisbehörde: 
 

 angefordert/bestellt erhalten am   
Führerschein      
KBA   i.O. Eintragung 
Führungszeugnis     
KKA     
MPU-Gutachten   positiv negativ 
ärztliches Gutachten   Positiv negativ 
ausländischer Führerschein überprüft am:  
Prüfauftrag  mit Führerschein  ohne Führerschein  erteilt am:  an: 
 
Aushändigungsvermerke Klasse Klasse Klasse Klasse 
Führerschein     
erhalten am      
Unterschrift     





Hinweise zum Antrag 
 
Bitte den Antrag ausdrucken, ausfüllen sowie unterschreiben und von Ihrer Wohnsitzgemeinde auf Seite 2 bzw. Rückseite 
bestätigen lassen. Danach den Antrag bei der Führerscheinstelle des Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen oder der 
Außenstelle in Kempten, Bahnhofstraße 80, mit den erforderlichen Unterlagen abgeben.  
 
Wichtige Informationen zum Ausfüllen des Antrages:  
 

› Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen des Antrags die folgenden Hinweise sogfältig durch! 
 

› Die theoretische Prüfung kann in folgenden Fremdsprachen abgelegt werden:  
Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Kroatisch, Spanisch, 
Türkisch oder Hocharabisch. Tragen Sie die gewünschte Sprache im Antrag ein.  

 
› Beachten Sie bitte, dass bei Beantragung der Klasse(n) C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE anzugeben ist, ob eine 

Nutzung für Fahrten im Personen- oder Güterverkehr beabsichtigt ist. In diesem Fall sind Nachweise nach dem 
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz - BKrFQG - erforderlich.  

 
Wichtige Unterlagen für die Antragstellung:  
(Bei fehlenden Unterlagen kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Eine zeitnahe Nachforderung fehlender Unterlagen durch die Fahrerlaubnisbehörde wird nicht 
gewährleistet.) 
 
 

Bitte fügen Sie immer bei: 
 

› 1 Lichtbild (35 x 35 mm), das den Bestimmungen der Passverordnung entspricht  
› Unterschrift auf dem Kontrollblatt (wird bei Antragstellung bei der Fahrerlaubnisbehörde oder Gemeinde geleistet) 
› Bei Antragstellung müssen Sie sich mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung der 

Wohnsitzgemeinde ausweisen können 
 

Die für Ihren Antrag zusätzlich benötigten Unterlagen und Nachweise entnehmen Sie bitte der 
nachfolgenden Aufstellung. Kreuzen Sie die Bezeichnung der beizufügenden Unterlagen auf der 2. 
Seite des Antragsvordruckes an. 
 
Für die Beantragung der Klassen AM, A1, A2, A, B, BE, B96, L, T u. BF17: 

› Eine gültige Sehtestbescheinigung gemäß dem Muster der Anlage 6 zur FeV von einer amtlich anerkannten 
Sehteststelle (darf bei Antragstellung nicht älter als 2 Jahre sein) 

› Nachweis über eine Schulung in Erster Hilfe (nicht bei Erweiterung, wenn Nachweis bereits vorgelegt wurde) 
› Im Falle einer Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entziehung oder Verzicht ist immer ein „Polizeiliches 

Führungszeugnis“ erforderlich (BZR 2, nicht älter als 3 Monate; muss bei der Wohnsitzgemeinde beantragt werden). 
Hinweis: das Führungszeugnis wird vom Bundesamt für Justiz direkt an die Fahrerlaubnisbehörde gesandt. 

› Teilnahmeerklärung/Zusatzantrag Begleitetes Fahren „BF17“ 
› Nachweis über die Fahrerschulung nach Anlage 7a zur FeV für die Klasse B96 

 
Für die erstmalige Erteilung und Verlängerung der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE: 

› Nachweis über die Schulung in Erster Hilfe (nur bei der erstmaligen Erteilung notwendig) 
› Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung nach Anlage 5 Satz 1 zur FeV (nicht älter als 1 Jahr) 
› Gutachten oder Zeugnis über die augenärztliche Untersuchung nach Anlage 6 Nr. 2. ff zur FeV (nicht älter als 2 

Jahre) 
› Im Falle einer Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entziehung oder Verzicht oder der Beantragung der Klassen 

D1, D1E, D, DE ist immer ein „Polizeiliches Führungszeugnis“ erforderlich (BZR 2, nicht älter als 3 Monate; muss bei 
der Wohnsitzgemeinde beantragt werden). Hinweis: das Führungszeugnis wird vom Bundesamt für Justiz direkt an die 
Fahrerlaubnisbehörde gesandt. 

› Nachweis über die Grundqualifikation oder Weiterbildung nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz -
BKrFQG- 

› Betriebs- oder arbeitsmedizinisches Gutachten nach Anlage 5 Satz 2 zur FeV (nur für die erstmalige Erteilung oder 
Verlängerung nach Vollendung des 50. Lebensjahres für die Klassen D1, D1E, D, DE erforderlich) 

 
Bei Erteilung einer der vorstehenden Klassen auf Grund einer Dienstfahrerlaubnis: 

› Eine Bescheinigung der Dienststelle als Nachweis über den Besitz einer Dienstfahrerlaubnis sowie eine Kopie des 
Dienstführerscheins 

 
Bei Erteilung einer der vorstehenden Klassen auf Grund einer ausländischen Fahrerlaubnis: 

› Den ausländischen Führerschein im Original 
› Einen Nachweis über den ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (erstmalige Begründung eines 

ständigen Aufenthalts, z.B. Kopie der Aufenthaltserlaubnis, Vertriebenenausweis, Asylausweis u.a.),  
› Ggf. eine Übersetzung des ausländischen Führerscheins mit Klassifizierung (nur amtlich anerkannte Übersetzung) 

Bei einer ausländischen Fahrerlaubnis, die nicht von einem Staat der EU/EWR oder einem Staat nach Anlage 11 der 
Fahrerlaubnis-Verordnung FeV ausgestellt wurde, werden zusätzlich benötigt:  

› Eine Sehtestbescheinigung gem. dem Muster der Anlage 6 zur FeV 
› Nachweis über eine Schulung in Erster Hilfe 

 
Bei Umtausch des Führerscheins bzw. Umstellung auf die neuen EU-Führerscheinklassen: 

› Bei Umtausch eines nicht vom Landratsamt Oberallgäu ausgestellten Führerscheins bitte eine Kopie des 
Führerscheins beifügen 

 
Bei Ersatz eines Führerscheins wegen Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Namensänderungen u.a.: 

› Bestätigung der Polizei über eine Diebstahlsanzeige 
› Bei Verlust des Führerscheins ist bei der Fahrerlaubnisbehörde eine Erklärung/Versicherung an Eides Statt über den 

Verlust des Führerscheins abzugeben (persönliche Vorsprache notwendig!) 
 

Für die Ausstellung eines internationalen Führerscheins: 
› Voraussetzung für die Ausstellung eines internationalen Führerscheins ist ein gültiger EU-Kartenführerschein 


